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Leserbrief

Mit grossem Interesse habe
ich in der GZ Nr. 17 vom
1. September 1989 unterdem
Titel «Unser Porträt» einen
ganzseitigen Artikel überDich
gelesen. Als einer Deiner
ehemaligen Lehrer an der
Sekundärschule für Gehörlose bin
ich fast ein wenig stolz: Kaum
hast Du die Schule verlassen,
wird schon über Dich in
der Zeitung geschrieben. Die
Leser erhalten das Bild
einer selbstbewussten jungen
Frau, die weiss, was sie will.
Erinnerst Du Dich noch an den
Anfang Deiner Schulzeit in
Zürich? Damals warst Du ein
schüchternes Mädchen, das
kaum den Mund aufzutun
wagte. Du warst ja auch noch
sehr jung, als Du von Basel in
die fremde Stadt Zürich
ziehen musstest. Im GZ-Bericht
heisst es: «In Zürich lebte die
Schülerin im Lydiaheim, in
einem einfachen Zimmer
ohne Dusche und WC, ja
sogar ohne fliessendes Wasser.
Armutszeugnis im Millionen-
Zürich!»
Diesen beiden Sätze möchte
ich Folgendesanfügen:
Das wäre natürlich in den
Augen unserer internen Schüler
ganz toll, wenn jeder ein grosses,

schönes Zimmer mit
privatem Badezimmer nur für
sich allein hätte. Ich denke,
das ist ein Wunschtraum, der
sich nicht erfüllen lässt. Die
Wirklichkeit sieht doch so
aus: Die meisten Familien mit
Kindern im Schulalter leben
in einer Wohnung, die
normalerweise mit nur einem
Badezimmer ausgestattet ist. Da
heisst es Rücksicht nehmen
auf die übrigen Familienmitglieder.

Da kann man am Morgen

nicht eine halbe Stunde
unter der Dusche stehen.
Aberehrlich: Esgeht! Ich kenne

in unserer grossen
Bekanntschaft niemanden, der
fliessendes Wasser im Zimmer

hat. Armutszeugnis im
Millionen-Zürich, wenn man
als Schülerin im Lydiaheim
zum Benützen von Dusche
und WC das Zimmer verlassen

muss? War das wirklich

so schlimm, Marina? Ich glaube
kaum!

Gleich anschliessend im GZ-
Bericht heisst es: «Ein Heim
unter Aufsicht. Von 22 Uhr an
blieb die Haustüre zu. Wenigstens

für den Besucher der
Jugendgruppe oder für einen
Kinoabend hatte die
Hausmutter Verständnis.»
Marina, Du kannst Dich
vielleicht nicht mehr an die grossen

Bedenken Deiner Mutter
erinnern, a Is sie Dich aus ihrer
Obhut entlassen und in einem
fremden Wohnheim
unterbringen musste. Ihre Sorgen
und Fragen lauteten: Findet
sich Marina in Zürich zurecht?
Wer hilft ihr bei Problemen
mit den Hausaufgaben? Wer
schaut, ob sie am Abend nicht
zu lange draussen bleibt?
Geht sie rechtzeitig schlafen?
Bleibt sie nicht länger als
unbedingt nötig weg, wenn ein
Jugendgruppenanlass
stattfindet? Solche und ähnliche
Fragen stellen die Mütter und
Väter unserer internen Schü-
lerimmerwieder.
Ich weiss, Marina, wir
Erwachsenen haben oft andere
Ansichten als die Schüler.
Besonders trifft dies bei Fragen
zur Freizeit zu. Aber hast Du
gewusst, dass auch die Eltern
oft ganz unterschiedliche
Meinungen haben? Die einen
möchten, dass ihr Kind nach
dem Abendessen das Lydiaheim

überhaupt nicht mehr
verlässt. Andere sagen: «Unsere

Tochter ist alt genug. Sie
weiss selber, um wieviel Uhr
sie nach Hause kommen und
wann sie ins Bett gehen
muss.» Zwischen diesen beiden

Extremen gibt es noch
viele andere Meinungen. Was
soll da Sr. Anni, die Leiterin
des Lydiaheims, machen? Es
ist ja ausgeschlossen, dass
sie für alle Mädchen eine
separate Hausordnung aufstellen

kann. Ohne gewisse
Regeln geht es aber in einem so
grossen Betrieb nicht. Ich bin
der Meinung, dass eine offene

Haustür bis 22 Uhr schon
eine sehr grosszügige Regelung

darstellt.

Es stimmt, Marina, dass man
sich in Deinem Alter
möglichst wenig vorschreiben,
das heisst befehlen lassen
will. Am liebsten möchte man
überhaupt ohne die Erwachsenen

auskommen. Auch mir
fällt es manchmal schwer,
gewisse Regeln, Vorschriften
und Anordnungen
widerspruchslos zu befolgen. Oft
gehtesabernichtanders: Das
Zusammenleben in einer
Gemeinschaft erfordert
Rücksichtnahme auf die andern,
vielfach auch Verzicht auf
persönliche Freiheiten.
Zurück zum gedruckten Satz:
«Ein Heim unter Aufsicht.»
Glaubst Du, es geht ohne
Aufsicht? Marina, Sr. Anni hat
ein sehr grosses
Verantwortungsgefühl. Sie bemüht sich,
die Erwartungen der Eltern
nach möglichst umfassender
Betreuung und die Wünsche
der Schülerinnen nach
möglichst viel Freiheit und
Selbständigkeit unter einen Hutzu
bringen. Das ist eine unlösbare

Aufgabe. Die eine oder
andere Seite wird immer etwas
auszusetzen haben. Hand
aufs Herz, Marina: War die
Aufsicht wirklich so streng?
Liebe Marina, nun habe ich
das, was mich am Artikel ein
wenig gestört hat,
aufgeschrieben. Du wagst es,
kritische Bemerkungen zu
machen. Das ist gut so. Wie ich
Dich kenne, kannst Du aber
auch Entgegnungen darauf
annehmen. Und das ist eine
wichtige Voraussetzung
dafür, dass im gegenseitigen
Gespräch Meinungsverschiedenheiten

und Unklarheiten
bereinigt werden können.
Bleibe weiterhin aufbauend
kritisch, Marina.

EsgrüsstDich herzlich
Jürg Graf

Anmerkung der Redaktion
Wir erachten es als nicht ganz
richtig verstanden und
bedauern, dass Marina
Zielscheibe der Kritik geworden
ist. Hat sie doch Tatsachen
(Zimmer ohne Wasser)
geschildert. Ob Wasser im Zimmer

zum Luxus gehören, sind
reine Sachfragen. Dennoch
können wir Herrn Grafs
Äusserungen im «offenen Brief»
verstehen, ja sogar in gewissen

Punkten zustimmen.

Ehemaligentag
Samstag, 4. November 1989,
10.00-16.00 Uhr in derGSR
Zum Programm:
Eintreffen etwa 10.00 Uhr
Gespräche, Begrüssung
Apéritif
Mittagessen in der
Mehrzweckhalle
Spiele
Rundgang
Schlussetwa 16.00 Uhr
Gehörlosen-und
Sprach heilschule Riehen
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«Unser Porträt» in der GZ IMr. 17 vom 1. September 1989

Sehr geehrte Damen und Herren
In Ihrem frisch und lebendig geschriebenen Artikel über die
«Jung-Reporterin» Marina ist meiner Meinung nach das Lydiaheim

beziehungsweise Sr. Anni als Hausmutterzu Unrecht unter

Beschuss geraten. Ich habe in der Form eines «offenen Briefes»

an Marina dazu Stellung genommen. Ich bitte Sie, diesen
offenen Brief in einer der nächsten GZ-Nummern zu publizieren.

Danke!
Übrigens: Fahren Sie unbedingt fort mit den Porträts. Sie gefallen

mir. Auch wenn sich ab und zu Ausrutscher à la Blick
anscheinend nicht vermeiden lassen. Zum Beispiel Balkenzwischentitel

in GZ 17: «Trotz20. Jahrhundertohne Wasser».
EsgrüsstSie freundlich

Liebe Marina J.Graf
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